
3. Beschluss aus der 187. Bezirksamt-Sitzung vom 31.03.2026 

 

 

Gegenstand des Antrages: 

 

Aufstellung des Bebauungsplans VIII–B2a–2 (zur teilweisen Änderung des Bebauungsplans 

VIII–B2a) für die Grundstücksteilfläche mit der Lagebeschreibung Brunsbütteler Damm 

132A / 142 im Bezirk Spandau 

 

Beschluss: 

 

Das Bezirksamt Spandau beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans VIII–B2a–2 (zur 

teilweisen Änderung des Bebauungsplans VIII–B2a) für die Grundstücksteilfläche mit der 

Lagebeschreibung Brunsbütteler Damm 132A / 142 im Bezirk Spandau. 

Das Bebauungsplanverfahren VIII–B2a–2 soll im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 

BauGB aufgestellt und durchgeführt werden. 

 

Es wird von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

 

Die Bezirksverordnetenversammlung Spandau ist von dem Beschluss des Bezirksamts 

unverzüglich zu informieren. 

 

Die Abteilung Bauen, Planen, Umwelt- und Naturschutz wird beauftragt, den Entwurf zum 

Bebauungsplan VIII–B2a–2 weiter zu bearbeiten. 


